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Feldkirch, im Jänner 2026 
 

Zahnärztliche Narkosebehandlungen 
bei Kindern und Menschen mit Beeinträchtigungen 

 
In den nachstehenden Krankenhäusern werden zahnärztliche Narkosebehandlungen bei 
Kindern und Menschen mit Beeinträchtigungen von folgenden Zahnärzten durchgeführt: 
 
Zahnmedizinisches Institut KIZZ plus-GmbH – Kinder Zahn Zentrum Hohenems: 
d-r Veronika Vilimek, M.Sc., Graf -Maximilian-Straße 6, 6845 Hohenems; Tel.: 05576 74257 
 
Landeskrankenhaus Bregenz: 
d-r Boris Christof, MSc, Schlossplatz 13, 6845 Hohenems; Tel.: 0676 9771938 / 
E-Mail: narkose.khbregenz@gmail.com) 
Terminvereinbarung: Telefonisch nur am Freitag von 09:00 bis 12:00 Uhr. 
 
Krankenhaus der Stadt Dornbirn: 
DDr. Fabian Thurnher, Begutachtung in Ordination Dr. Claudia Winkler, Stockachgasse 1, 
6900 Bregenz; Tel.: 05574 73733 / E-Mail: narkosesanierung.khd@gmail.com) 
Terminvereinbarung: Telefonisch von Montag bis Freitag von 08:00 bis 12:00 Uhr erreichbar. Wartezeiten 
betragen im Moment 4 bis 6 Monate. Bei Ausfällen kann es zu einem früheren Termin kommen. Es wer-
den nur Patienten aus dem Bezirk Dornbirn behandelt.  
 
Landeskrankenhaus Bludenz: 
Dr. Marisol Velandia Rey, Hauptstraße 26, 6719 Bludesch; Tel.: 05550 3393 
E-Mail: office@zahnarztpraxis-marisolvelandiarey.at 
Terminvereinbarung für das Erstgespräch und die Befundaufnahme sowie einen dokumentierten Be-
handlungsversuch telefonisch von Montag bis Donnerstag von 09:00 Uhr bis 11:00 Uhr oder per E-Mail. 
 
Narkosebehandlungen für Patienten aus dem Bezirk Feldkirch werden im LKH Bludenz von folgendem 
Zahnarzt durchgeführt: 
ZA Matthias Mayer, Rankweilerstraße 17, 6822 Satteins; Tel.: 05524 22195 / Fax: 05524 22196 
Begutachtung und Erstgespräch in der Ordination nach vorheriger Terminvereinbarung und einem do-
kumentierten Behandlungsversuch. 
 
Die betroffenen Patienten müssen vom Hauszahnarzt den o.a. Zahnärzten zugewiesen werden oder der 
Patient nimmt direkt mit den angeführten Zahnärzten Kontakt auf. Begutachtung und Terminvereinba-
rung für die Operation erfolgt in der jeweils angeführten Ordination. Die zuweisenden Zahnärzte müssen 
ein Behandlungsversuch durchgeführt haben.  
 

 
 

Der Präsident 
der Landeszahnärztekammer Vorarlberg 

 
DDr. Peter Kapeller, MSc, MSc eh. 
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